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Betrifft
Leistungsanpassung der Familienbeihilfe für Kinder im Ausland; Entschließung des
NÖ Landtages

Sehr geehrter Herr Präsident!

Im Sinne der Resolution des Landtages von Niederösterreich vom 15. Dezember 2016 hat

die NÖ Landesregierung das Ersuchen an das Bundeskanzleramt  gerichtet, sich für die

Leistungsanpassung der Familienbeihilfe für Kinder im Ausland einzusetzen.

Dieses Schreiben wurde vom Bundeskanzleramt wie folgt beantwortet:

„Seitens der Republik Österreich wird in den zuständigen EU-Gremien daran gearbeitet,

dass eine europäische Regelung über die Anpassung der Familienbeihilfe (und des Kin-

derabsetzbetrages) nach dem Preisniveau des Wohnlandes der Kinder in die EU-

Koordinierungsregelungen aufgenommen wird.

Diese Vorgehensweise entspricht auch einer Festlegung im Arbeitsprogramm der Bun-

desregierung 2017/2018.

Landtag von Niederösterreich
Landtagsdirektion

Eing.: 31.05.2017

zu Ltg.-1152/B-52/3-2016

     -Ausschuss



Darüber hinaus werden derzeit auch Überlegungen angestellt, die in Rede stehende

Anpassung der Familienbeihilfe (und des Kinderabsetzbetrages) im österreichischen

Recht zu verankern.“

Die Landesregierung beehrt sich, dies zu berichten.

 NÖ Landesregierung
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